
Abrechnung über die Quellensteuern von Verwaltungsrats-Entschädigungen
An Personen mit Wohnsitz im Ausland

Name, Vorname und Adresse der quellensteuerpflichtigen Person
Mutations-Daten

B = Beginn
E = Ende

Steuerbare Leistung
(inkl. Zulagen)

Fr.

Steuer-
satz
%

Quellensteuer
Fr.

Total oder Übertrag

abzüglich 4% Bezugsprovision

ablieferungspflichtiger Betrag

Diese Abrechnung ist bis Ende des Auszahlungsmonats
der Entschädigung dem Gemeindesteueramt, in welchem
die Gesellschaft Sitz oder Betriebsstätte hat, einzureichen
und bis Ende des darauffolgenden Monats zu bezahlen.

Ort und Datum 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit bescheinigt:

(Stempel und Unterschrift)
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